
Tabelle: Unterricht in einzelnen Gegenständen nach Risikostufen 

 
 Risikostufe 1 

Inzidenz  100 

Risikostufe 2 

100  Inzidenz  200 

Risikostufe 3 

Inzidenz  200 

 
Bewegung und Sport 
 
 
 

Findet statt 
In Sportkleidung 
 
 
 
Bevorzugt im Freien 
Regelmäßiges Lüften 
in Innenräumen 

Findet statt 
In Sportkleidung, 
außer Umziehen nicht 
unter Einhaltung der 
Maßnahmen möglich 
Möglichst im Freien 
In Innenräumen nur 
Sportarten mit 
kurzfristiger 
Unterschreitung des 
Sicherheitsabstandes  
Lüften! 

Findet statt 
In Sportkleidung, 
außer – siehe Stufe 2 
 

 
Musik und verwandte 
Gegenstände 
 

Singen und Musizieren 
erlaubt 
 
Lüften! 
 
Gemeinsame Nutzung 
von Instrumenten 
vermeiden, sonst 
Hände waschen bzw. 
desinfizieren 
 

Singen und Musizieren 
insbes. mit 
Blasinstrumenten 
möglichst im Freien.  
In Innenräumen 
erhöhter Sicherheits-
abstand von 2m. 
 
 

Singen möglichst im 
Freien, Musizieren mit 
Blasinstrumenten nur 
im Freien – 
ausgenommen 
Mittelschulen und 
AHS-Sonderformen: 
Singen und Musizieren 
im Schulgebäude 
zulässig, erhöhter 
Sicherheitsabstand, 
möglichst größere 
Räume 

 
(Fach-)Praktischer 
Unterricht 
Werkunterricht 
 

Maschinen und Geräte sind an den Handhabungs- und Kontaktstellen 
regelmäßig zu reinigen und zu desinfizieren. Darüber hinaus sind, 
soweit es mit den Sicherheitsvorschriften vereinbar ist, bei 
Verwendung von Maschinen und Geräten durch mehrere Personen 
geeignete Handschuhe zu tragen. Die Hände sind anschließend 
gründlich zu reinigen oder zu desinfizieren. Allfällige berufsspezifische 
Hygienemaßnahmen sind zu berücksichtigen.  
Für den Fall, dass ortsungebundener Unterricht angeordnet wird, 
können für den (fach-) praktischen Unterricht, Labor- und 
Werkunterricht durch die Schulbehörde Ausnahmen angeordnet und 
der Unterricht in Präsenz durchgeführt werden. 

 
Unverbindliche 
Übungen und 
Freigegenstände 
 

 

Unverbindliche Übungen und Freigegenstände finden in allen 
Risikostufen statt. 

 
Individuelle 
Berufsorientierung 
 

 

Individuelle Berufsorientierung gem. § 13 b SchUG ist durchwegs 
möglich, wobei dabei die Einhaltung von umfassenden Hygiene- und 
Präventionsmaßnahmen gewährleistet sein muss. 
 

 


